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Erwägungen

E. 1.1
Die Vorinstanz hat als letzte kantonalen Instanz ( Art. 75 Abs. 1 BGG ) die Abweisung des
Gesuchs um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege und Verbeiständung für das vor
erster Instanz hängige Scheidungsverfahren auf Rechtsmittel hin ( Art. 75 Abs. 2 BGG )
bestätigt. Dabei handelt es sich um einen selbständig eröffneten Zwischenentscheid, der
einen nicht wieder gutzumachenden Nachteil bewirken kann und daher gestützt auf Art. 93
Abs. 1 lit. a BGG selbständig anfechtbar ist ( BGE 129 I 129 E. 1.1; siehe auch Urteil
5A_216/2022 vom 20. Juni 2022 mit Hinweisen). Der Rechtsweg folgt demjenigen der
Hauptsache ( BGE 137 III 380 E. 1.1). Dort geht es um eine Scheidungsklage, mithin um
eine Zivilsache ( Art. 72 Abs. 1 BGG ) nicht vermögensrechtlicher Natur, in der die
Beschwerde in Zivilsachen ohne Streitwerterfordernis zulässig wäre (Urteil 5A_716/2021
vom 7. März 2022 E. 1.2 mit Hinweis). Betreffend die Verweigerung der unentgeltlichen
Rechtspflege für das vorinstanzliche Beschwerdeverfahren bleibt ausserdem unerheblich,
dass die Vorinstanz als einzige kantonale Instanz entschieden hat (vgl. BGE 143 III 140 E.
1.2 mit Hinweis, siehe dazu aber sogleich E. 1.2). Die weiteren Eintretensvoraussetzungen
geben zu keinen Bemerkungen Anlass. Die als subsidiäre Verfassungsbeschwerde
bezeichnete Beschwerde ist folglich als Beschwerde in Zivilsachen entgegenzunehmen.

E. 1.2
Der Beschwerdeführer beantragt zwar integral die Aufhebung des angefochtenen
Entscheids und damit grundsätzlich auch die darin enthaltene Verweigerung der
unentgeltlichen Rechtspflege für das vorinstanzliche Beschwerdeverfahren. Aus dem
Wortlaut des vor Bundesgericht gestellten Antrags (Sachverhalt Bst. C.a) ergibt sich
jedoch, dass er nur die Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege und Verbeiständung
im erstinstanzlichen Scheidungsverfahren beantragt. Auch aus der Beschwerdebegründung
ergibt sich nichts anderes, setzt sich der Beschwerdeführer mit der Abweisung seines
Gesuchs um unentgeltliche Rechtspflege im vorinstanzlichen Verfahren nämlich gar nicht
auseinander. Gegenstand des vorliegenden Verfahrens ist somit ausschliesslich die Frage,
ob dem Beschwerdeführer im Scheidungsverfahren die unentgeltliche Rechtspflege und
Verbeiständung zu gewähren ist.

E. 1.3
Mit der Beschwerde in Zivilsachen können Rechtsverletzungen gemäss Art. 95 f. BGG
geltend gemacht werden. Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an ( Art.
106 Abs. 1 BGG ) und prüft mit freier Kognition, ob der angefochtene Entscheid Recht
verletzt. Es befasst sich aber grundsätzlich nur mit formell ausreichend begründeten
Einwänden. In der Begründung ist deshalb in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der
angefochtene Akt Recht verletzt ( Art. 42 Abs. 2 BGG ). Erhöhte Anforderungen gelten,



wenn verfassungsmässige Rechte als verletzt gerügt werden. Das Bundesgericht prüft deren
Verletzung nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und
begründet worden ist ( Art. 106 Abs. 2 BGG ; strenges Rügeprinzip).

E. 1.4
Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz
festgestellt hat ( Art. 105 Abs. 1 BGG ). Gegen die tatsächlichen Feststellungen der
Vorinstanz kann einzig vorgebracht werden, sie seien offensichtlich unrichtig, d.h.
willkürlich ( BGE 140 III 264 E. 2.3 mit Hinweis), oder sie würden auf einer anderen
Rechtsverletzung im Sinne von Art. 95 BGG (z.B. Art. 29 Abs. 2 BV oder Art. 8 ZGB )
beruhen. Ausserdem muss in der Beschwerde aufgezeigt werden, inwiefern die Behebung
der vorerwähnten Mängel für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann ( Art. 97
Abs. 1 und Art. 105 Abs. 2 BGG ; BGE 140 III 264 E. 2.3). Für die Rüge der offensichtlich
unrichtigen Sachverhaltsfeststellung gilt das strenge Rügeprinzip nach Art. 106 Abs. 2
BGG ( BGE 144 V 50 E. 4.1). Das Bundesgericht prüft daher nur klar und detailliert
erhobene und, soweit möglich, belegte Rügen, während es auf ungenügend substanziierte
Rügen und rein appellatorische Kritik am Sachverhalt nicht eintritt ( BGE 147 IV 73 E.
4.1.2; 141 IV 317 E. 5.4, 249 E. 1.3.1; 140 III 264 E. 2.3; je mit Hinweisen).

E. 2
Strittig ist die Verweigerung der unentgeltlichen Rechtspflege mangels Mittellosigkeit bzw.
mangels Nachweis derselben.

E. 2.1
Nach Art. 117 ZPO hat eine Person Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn sie
nicht über die erforderlichen Mittel verfügt (lit. a) und ihr Rechtsbegehren nicht
aussichtslos erscheint (lit. b). Als bedürftig gilt eine Person dann, wenn sie die Kosten eines
Prozesses nicht aufzubringen vermag, ohne jene Mittel anzugreifen, die für die Deckung
des eigenen notwendigen Lebensunterhalts und desjenigen ihrer Familie erforderlich sind.
Die prozessuale Bedürftigkeit beurteilt sich grundsätzlich nach der gesamten
wirtschaftlichen Situation des Rechtsuchenden im Zeitpunkt der Einreichung des Gesuchs.
Dazu gehören einerseits sämtliche finanziellen Verpflichtungen, andererseits die
Einkommens- und Vermögensverhältnisse ( BGE 141 III 369 E. 4.1 ; 135 I 221 E. 5.1).

Die gesuchstellende Person hat nach Art. 119 Abs. 2 Satz 1 ZPO ihre Einkommens- und
Vermögensverhältnisse darzulegen und sich zur Sache sowie über ihre Beweismittel zu
äussern. Es trifft sie eine umfassende Mitwirkungsobliegenheit (Urteil 5A_456/2020 vom 7.
Oktober 2020 E. 5.1.2 mit Hinweis). Insofern gilt im Verfahren betreffend die
unentgeltliche Rechtspflege ein durch die Mitwirkungspflicht eingeschränkter
Untersuchungsgrundsatz (Urteil 5A_716/2021 vom 7. März 2022 E. 3). An die klare und
gründliche Darstellung der finanziellen Situation durch die gesuchstellende Person selbst
dürfen umso höhere Anforderungen gestellt werden, je komplexer die Verhältnisse sind (
BGE 125 IV 161 E. 4a; 120 Ia 179 E. 3a). Das Gericht hat den Sachverhalt aber immerhin
dort weiter abzuklären, wo Unsicherheiten und Unklarheiten bestehen, und es hat allenfalls
unbeholfene Rechtsuchende auf die Angaben hinzuweisen, die es zur Beurteilung des
Gesuchs benötigt. Bei einer anwaltlich vertretenen Partei ist das Gericht nach Art. 97 ZPO
hingegen nicht verpflichtet, eine Nachfrist anzusetzen, um ein unvollständiges oder
unklares Gesuch zu verbessern. Aus den eingereichten Belegen muss der aktuelle
Grundbedarf der gesuchstellenden Person hervorgehen ( BGE 125 IV 161 E. 4a). Die



Belege haben zudem über sämtliche finanziellen Verpflichtungen der gesuchstellenden
Person sowie über ihre Einkommens- und Vermögensverhältnisse Aufschluss zu geben
(Urteil 5A_761/2014 vom 26. Februar 2015 E. 3.2). Kommt die anwaltlich vertretene
gesuchstellende Person ihren Obliegenheiten nicht (genügend) nach, kann das Gesuch
mangels ausreichender Substanziierung oder mangels Bedürftigkeitsnachweis abgewiesen
werden ( BGE 125 IV 161 E. 4a; Urteil 5A_716/2021 vom 7. März 2022 E. 3 mit
Hinweisen).

E. 2.2.1
Die Vorinstanz gibt zunächst die Ausführungen des erstinstanzlichen Gerichts wieder.
Dieses habe ausgeführt, der Beschwerdeführer mache keine Angaben zu seinen
monatlichen Einkünften und lege keine Urkunden ins Recht. Der Verweis auf Unterlagen in
anderen Verfahren reiche zur Gesuchsbegründung auch im Rahmen der
Untersuchungsmaxime nicht aus. Die Ehefrau mache geltend, dass der Beschwerdeführer
ein monatlich durchschnittliches Einkommen von Fr. 9'545.-- erzielt habe, was zum Teil
auch mit Urkunden belegt werde. Auch zum Existenzminimum mache der
Beschwerdeführer kaum Angaben bzw. reiche ein Pfändungsprotokoll vom 20. Oktober
2021 ein. Darin werde von einem Existenzminimum von Fr. 4'273.65 ausgegangen. Wenn
von diesem (hoch erscheinenden) Existenzminimum auszugehen sei, verbleibe dem
Beschwerdeführer ein monatlicher Überschuss von Fr. 5'180.35. Der Betrag von Fr.
24'500.--, welcher gemäss Beschwerdeführer zur Pfändung geführt habe, dürfe demnach
bereits abbezahlt sein und der monatliche Überschuss von Fr. 5'180.35 reiche zur Führung
des Prozesses aus.

E. 2.2.2
Weiter führt die Vorinstanz aus, der Beschwerdeführer habe vor Erstinstanz einzig das
Pfändungsprotokoll vom 20. Oktober 2021 als Beleg eingereicht, ansonsten pauschal auf
die Akten im Verfahren betreffend Prozesskostenvorschuss verwiesen. Er habe in seinem
Gesuch weder Ausführungen zu seinen Einkommens- noch zu seinen
Vermögensverhältnissen gemacht. Der Verweis auf Verfahrensakten in einem anderen
Verfahren genüge nicht. Auch vermöge das Pfändungsprotokoll ohne weitere
Ausführungen die Mittellosigkeit des Beschwerdeführers nicht hinreichend zu belegen. Der
Beschwerdeführer sei vertreten und gelte nicht als unbeholfen, weshalb das Gesuch ohne
Setzung einer Nachfrist zufolge ungenügender Mitwirkung ohne weitere Vorkehren
abgewiesen werden könne. Das Vorgehen der Erstinstanz sei nicht zu beanstanden.

E. 2.3
Der Beschwerdeführer rügt, die Vorinstanz verletze Art. 29 Abs. 3 sowie Art. 9 BV . Er hält
der vorinstanzlichen Begründung im Wesentlichen entgegen, mit der Lohnpfändung sei die
Mittellosigkeit nachgewiesen, da sie zwingend dazu führe, dass die betroffene Partei ab
Pfändung nur noch über deren betreibungsrechtliches Existenzminimum und über keine
anderweitigen, ansonsten gepfändeten Vermögenswerte verfüge. Er sei daher nicht
verpflichtet gewesen, sein Gesuch um Behauptungen zu seinem Einkommen, seinen
Auslagen und/oder seinem (inexistenten) Vermögen zu erweitern. Dass mit einer
Lohnpfändung zeitgleich nachgewiesen sei, dass die betroffene Person nur noch über deren
existenziellen Bedarf sowie über keine der Prozessfinanzierung dienlichen
Sparheftvermögen verfüge, hätten ausserdem sowohl die Erstinstanz als auch die
Vorinstanz im Verfahren betreffend Prozesskostenvorschuss und abweichend vom



angefochtenen Entscheid angenommen. Gemäss Art. 29 Abs. 1 BV sei verfassungsmässig
garantiert, dass jede Person Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung in Verfahren
habe, was indiziere, dass die gleichen Anliegen von Prozessparteien gerade dann gleich zu
behandeln wie zu beurteilen seien, wenn die Prozessbedürftigkeit von Prozessgegnern, so
vorliegend von zumindest noch-Eheleuten, zu prüfen wie zu bestätigen sei. Mit dem
unterschiedlichen Vorgehen in den beiden Prozessen habe die Vorinstanz Art. 29 Abs. 1
BV offensichtlich missachtet und verletzt.

E. 2.4
Die Ausführungen des Beschwerdeführers überzeugen nicht. Wie ausgeführt, haben die
Belege über sämtliche finanziellen Verpflichtungen der gesuchstellenden Person sowie über
ihre Einkommens- und Vermögensverhältnisse Aufschluss zu geben (E. 2.1), und zwar im
Zeitpunkt der Einreichung des Gesuchs ( BGE 135 I 221 E. 5.1). Unbestritten hat der
Beschwerdeführer sich in seinem Gesuch aber darauf beschränkt, auf das eingereichte
Pfändungsprotokoll vom 20. Oktober 2021 sowie pauschal auf die Akten betreffend
Prozesskostenvorschuss zu verweisen. Ein solcher Verweis auf die Unterlagen eines
anderen Verfahrens genügt nicht (vgl. Urteil 5A_949/2018 vom 4. Februar 2019 E. 4.1).
Seine Einkommens- und Vermögensverhältnisse zum Zeitpunkt seines Gesuchs am 27.
Januar 2022 hat er weder behauptet noch mit entsprechenden Belegen nachgewiesen und
zwar auch nicht, nachdem die Ehefrau zum einen geltend gemacht hat, er habe von einem
anderen Betreibungsamt einen Betrag von Fr. 72'088.-- erhalten, und zum anderen mit
Belegen nachgewiesen hat, dass der Beschwerdeführer monatlich von Lohnpfändungen der
Ehefrau profitiert, wobei ihm beispielsweise im Januar 2022 Fr. 9'466.55 ausbezahlt
wurden. Eine Verletzung von Art. 117 ZPO bzw. Art. 29 Abs. 3 BV kann der Vorinstanz
vor diesem Hintergrund nicht vorgeworfen werden und eine Verletzung von Art. 9 und Art.
29 Abs. 1 BV ist im Übrigen nicht substanziiert dargetan.

E. 3
Die Beschwerde ist folglich abzuweisen, soweit darauf eingetreten werden kann. Wie sich
aus den vorstehenden Ausführungen ergibt, war die Beschwerde von vornherein
aussichtslos. Das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege für das bundesgerichtliche
Verfahren ist daher abzuweisen (vgl. Art. 64 Abs. 1 und 2 BGG ). Eine Parteientschädigung
ist nicht zuzusprechen ( Art. 68 Abs. 3 BGG ).
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